
Agenda Ligasitzung 2024/25
06.07.2024

Bestimmungen gemäß Beschluss des Ligavorstandes.

Agenda:

§1 Spielmodus
§2 Spieldauer/Spieleranzahl/Spielerwechsel

§3 Schiedsrichter/Kartenregel
§4 Einsatzberechtigung / Spielerinnen (NEU)

§5 Kadernominierung / -meldung (NEU)
§6 Spielplan/Organisation (NEU)

§7 Sanktionen (NEU)
§8 Administrationsbeitrag
Kontakte und Allfälliges

Ort:
Gasthaus zum Zirbenschlössl

Gewerbepark OST 22, 4621 Sipbachzell
10:00 Uhr



§ 1 Spielmodus

Es darf nur in Dressen mit Rückennummern gespielt werden. Heimmann-
schaft hat das Vorrecht bei den Dressenfarben. Auswärtsverein ist zur 
Klärung der Dressenfarbe verpflichtet. 

 Spielfeldgröße, Strafraumgröße, etc. 
 (Details siehe Aufstellung Anhang B1)

 
§ 2 Spieldauer/Spieleranzahl/Spielerwechsel

Die Spieldauer beträgt 2 mal 40 Minuten mit einer ca. 15 minütigen Halb-
zeitpause. Es wird 9 gegen 9 gespielt (8 Feldspielerinnen + 1 Torhüte-
rin).

(Details siehe Aufstellung Anhang B1)

VOr dem Spiel haben beide Mannschaften eine vollständig ausge-
füllte Kaderliste (nur offizielles Formular gültig) mit Rückennum-
mern an den LIGAADMIN zu schicken!

NEU:
• Vereine erhalten vorgefertigte Kaderlisten, 
 mit den gemeldeten Spielerinnen - offizielle Kaderliste.
 (nur Spielerinnen die auf diese Liste stehen sind einsatzberechtigt)

• Die Verwendung der neuen Kaderliste ist verpflichtend!
 - siehe auch § 5 - Kadermeldungen

ACHTUNG: Kaderliste 
muss VOR Spielbeginn 
an den GruppenAdmin 

zu übermitteln!
§ 3 Schiedsrichter/Kartenregel

Der Heimverein ist verpflichtet den Schiedsrichter zu stellen, außerdem 
muss jede Mannschaft einen Linienrichter stellen!

Folgende Karten werden eingesetzt (Spielerin darf in KEINEM Fall ersetzt 
werden!):

 - Blaue Karte: 10 Minuten Zeitausschluss
 - Blau/Rot: Spielausschluss (keine Sperre für folgende Spiele)
 - Rot: Spielausschluss, automatische Sperre für das nächste Spiel 
  nächster Gegner erhält per Mail eine Info über die Sperre!

Für die Einhaltung 
der Ausschlüsse sind 
ausschließlich die Ver-
einsverantwortlichen 
zuständig (nicht der 

Schiedsrichter) !! Sollte 
eine Spielerin regelwid-
rig doch ersetzt werden, 

wird das Spiel mit 0:3 
strafverifiziert!



§ 4 Einsatzberechtigung / Spielerinnen
 

Grundsätzlich gilt: Kein Einsatz in der Bundesliga, 2. Bundesliga oder Future League !! (Es zählen 
nur Meisterschaftsspiele, keine Cupspiele oder Freundschaftsspiele)

Das Mindestalter beträgt 11 Jahre!

§ 4.1 Spielberechtigt sind alle Spielerinnen die mindestens 11 Jahre (ab dem 11. Geburtstag) alt sind, die 
noch KEINEN Einsatz in einer Frauenkampfmannschaft hatten.

§ 4.2 Für Spielerinnen die bereits KM-Einsätze hatten gilt - abhängig von der höchsten Spielklasse in der 
sie gespielt haben:

 
Höchste Spielklasse Frauenklasse Landesliga OÖ-Liga

max. Spiele 20 20 20
Durchschnitt in min*) 55 45 35

 *) Durschnittliche Einsatzzeit erst relevant nach Erreichen der maximalen Spielanzahl

§ 4.3 Spielberechtig sind auch Spielerinnen die eine gewissen StEhZEIt (AG Stehzeit) haben, wenn sie

Höchste Spielklasse Frauenklasse Landesliga OÖ-Liga
max. Spiele 150 120 100

mind. Stehzeit (Y) 1,5 2 3
mind. Stehzeit (M) 18 24 36

 
§ 4.4 Verein können für Spielerinnen, die gewisse Voraussetzungen haben,  

 AUSNAhMEGENEhMIGUNGEN (AG) beantragen, wenn sie
 seit mind. 1 Jahr (12 Monate) keinen Einsatz mehr hatten (Verletzung, Babypause, etc.)

Diese Spielerinnen sind genehmigungspflichtig!

Voraussetzung für die Genehmigung ist hier:
 

Höchste Spielklasse Frauenklasse Landesliga OÖ-Liga
mind. Stehzeit 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr
max. Spiele 150 120 100

Diese Genehmigung werden immer mit Auflagen ausgesprochen (z.B.: bis zum 3. Einsatz in KM >45min)

§ 4.5 Für Torfrauen gilt:

 - als Torfrau gilt eine Spielerin, die mehr als 70% ihrer Spiele im Erwachsenen-Bereich 
   als Torfrau gespielt hat!
 - sind spielberechtigt (ohne Auflagen) egal ob am Feld oder im Tor
 - Feldpielerinnen mit mehr Einsätzen als in der MHL erlaubt, dürfen im Tor einer MHL Mannschaft stehen
 
 Grundvoraussetzung: kein Einsatz in Bundesliga, 2. Bundesliga oder Future League !!



Spielerinnen ist spielberechtigt!

Spielerinnen ist NICHT spielberechtigt in der MHL! 
ACHTUNG: Daten bitte nur von der Homepage des OÖFV nehmen (nicht ÖFB-APP)!

Beispiele:

Spielerinnen ist spielberechtigt!

§ 4.6 max Anzahl an Spielgenehmigungen

 Es können max. 6 Ausnahmegenehmigungen lt. § 4.4 pro Verein beantragt werden!
 
 Pro Spiel dürfen insgesamt max. 3 Spielerinnen mit AG (AG Steh und AG) eingesetzt werden!
 
 Beispiel:
  2x Stehzeit + 1x AG genehmigungspflichtig = OK
  3x AG genehmigungspflichtig + 1x Stehzeit = NICHT OK

 Torfrauen (lt. § 4.5) zählen nicht zu den AGs!



§ 5 Kadernominierung / -meldung

§ 5.1  Stammkader muss bis zum Stichtag (siehe Anhang A1) per Excel-Liste (in Vorlage) nominiert 
   werden. Ev. Kennzeichnung von Torfrauen notwendig!

§ 5.2  Nachnominierungen während der Saison sind jederzeit möglich (mind. 10 Tage vor den ersten 
   Einsatz)

§ 5.3 Kadermeldungen / -nomienierungen werden nur schriftlich per Mail 
   an office@mhl-hobbyliga.at akzeptiert!

§ 5.4 Für Spielerinnen die bei einem anderen Verein beim OÖFV gemeldet sind, wird eine
   schriftlicher Kooperationsvereinbarung notwendig. Liegt uns die Einwilligung schriftlich vor, 
   wird die Spielerin in die offziellen Kaderliste aufgenommen. Vorlage für Kooperationsver-
   einbarung beim LigaAdmin erhältlich!

§ 5.5 Vereine erhalten eine offizielle Kaderliste (mit den spielberechtigten Spielerinnen) und 
   einen Gesamtkaderübersicht zur Verfügung gestellt. Es dürfen nur Spielerinnen eingesetzt 
   werden, die auf der letztgültigen offiziellen Kaderliste angeführt sind.

§ 5.6 Es dürfen ausschließlich die offiziellen Kaderlisten verwendet werden. handschriftliche 
   Änderungen, außgenommen Rückennummer) sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert.
   Torfrauen müssen müssen gekennzeichnet sein (z.B.: 22T bei Rückennummer)

§ 6 Spielplan / Organisation

§ 6.1 Für jedes Spiel gibt es eine 2 Wochen-Fenster innerhalb der das Spiel gespielt werden muss.
   (Montag vor dem Termin in der Auslosung bis Sonntag in der darauffolgenden Woche) 

§ 6.2 Jeder Verein ist für die Termine der Heimspiele zuständig und verpflichtet sich mit dem 
   Gastverein abzusprechen. Die Spieltemine sind dem Liga-Admin zu melden. Meldung aller
   Spieltermine bis zum Stichtag (siehe Anhang A1) inkl. Spielorte!

§ 6.3 Spieltermine außerhalb des Zeitfenster sind genehmigungspflichtig (z.B.: Vereinsfest, etc.)

§ 6.4 Spielabsagen oder Änderungen der Anstoßzeit müssen inkl. Begründung umgehend 
   gemeldet werden

§ 6.5 Abgesagte Spiele müssen umgehend neu-terminisiert werden. Neuer Spieltermin innerhalb 
   3 Wochen ab dem ursprünglichen Termin!

§ 6.6 Abschlussturnier Termin (sh. Anhang A1). Sollte das Turnier stattfinden (abhänging ob ein 
   Veranstalter gefunden wird) ist das Turnier ein PFLICHTTERMIN !!! In diesem Rahmen wird
   auch der Meister sowie die torschützenkönigin geehrt!

§ 6.7 Ergebnismeldung: Der Heimverein ist verpflichtet ummittelbar nach Spielende das Ergebnis
   und seine Torschützinnen zu melden. Der Auswärtsverein muss seine Torschützinnen 
   selber melden! Sollte es bei dem Spiel zu einer roten Karte gekommen sein,
   müssen die Vereine beide die Rückennummer der betroffenen Spielerin bekannt geben
   (4-Augen-Prinzip)



§ 7 Sanktionen

§ 2   Verstoß gegen § 2:
   Kaderliste nicht fristgerecht abgegeben
   --> Sanktion: Abmahnung
   bei Mehrfachvergehen: individuelle Sanktion

§ 4   Verstoß gegen § 4:
   Nicht berechtigte Spielerin:
   --> Sanktion: Punkteabzug und Strafverifizierung des Spiels
   --> Mannschaft kann nicht mehr Meister werden

§ 5   Verstoß gegen § 5:
   Stammkader Nominierung
  § 5.1 keine Abgabe des Stammkaders bis zum Stichtag 
   Sanktion --> führt zum sofortigen Ausschluss aus der Liga
  § 5.2 falsche Kaderliste verwendet oder manipuliert
   --> Sanktion: Abmahnung
   bei Mehrfachvergehen: individuelle Sanktion

§ 6   Verstoß gegen § 6:
   Spieltermine
   kommt es zu keiner Einigung bzgl. Spieltermin ist grundsätzlich der Heimverein verantwortlich
   und dieser hat auch die Sanktionen (Punkteabzug und ev. Strafverifizierung) zu tragen.
   Ausnahme: der Heimverein kann vorweisen, 3 isolierte Wochenendtermine im Zeitfenster  angeboten zu haben, 
   welche vom Gastverein abgelehnt wurden. In diesem Fall treffen die Sanktionen den Gastverein!

   Spielabsagen
  § 6.1 unverschuldet (Wetter)
   --> Sanktionen: keine
 § 6.2 verschuldet unvorhersehbar (bis 1 Woche vor Spieltermin) 
   z.B.: Schulausflug, etc.
   --> Sanktion: keine - neuer Termin (innerhalb 3 Wochen Frist)   
 § 6.3  verschuldet vorhersehbar (bis 1 Woche vor Spieltermin) 
   z.B.: Spielort steht nicht zur Verfügung, o.ä.
   --> Sanktion: Punkteabzug und neuer Termin (innerhalb 3 Wochen Frist)
 § 6.4  verschuldet / Nichtantreten (innerhalb der Spielwoche)
   --> Sanktion: Punkteabzug und neuer Termin (innerhalb 3 Wochen Frist)
 § 6.5  bis zum Stichtag nicht gespielte Spiele
   --> Sanktion: Strafverifizierung des Spiels

Für alle Verstöße gilt: bei Mehrfachvergehen behalten wir uns das Recht vor die Mann-
schaft / den Verein aus der Liga auszuschließen und für die folgende Saison eine 
Sperre auszusprechen!

§ 8 Administrationsbeitrag

§ 8.1 Zur Finanzierung der Homepage und der Meisterschale bzw. Pokale wird ein Startgeld 
   pro Saison und Mannschaft eingehoben! Details siehe Anhang A2



MHL Saison 2024/25 - ANHANG A1

ad § 5.1  Termin für Abgabe Stammkader 

  08.08.2024
ad § 6.2  Termin für Abgabe Spieltermine 

  22.08.2024
ad § 6.6 Termin für MHL Abschlussturnier

   21./22.06.2025

MHL Saison 2024/25 - ANHANG A2

ad § 8  Startgebühr Saison 2024/25 

  € 20,00

Kontaktliste:
 
  LIGA-ADMINISTRATOR:
  
  Manfred Feichtinger  0699/11072042
  Michael Weingärtner  0699/10495917

  Mailkontakt:    office@mhl-hobbyliga.at 

MHL Saison 2024/25 - ANHANG A3

 Beschlüsse bei der Ligasitzung

1) 1. Runde wird von 25.08. auf 01.09. verlegt, d.h. alle Spielrunden im Herbst verschieben sich!
 (im ausgesendetet Spielplan bereits berücksichtigt)

2) für die Meldungen der Ergebnisse und das Einsenden der Kaderliste ist von allen die MHL   
WhatsApp Gruppe zu verwenden! 
  

Alle Beschlüsse der MHL Ligasitzung wurden ohne Gegenstimme von den
anwesenden Vereinen beschlossen!



MHL Saison 2024/25 - ANHANG B1
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